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Bekanntmachung von Bauleitplänen              
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 22.02. bis 24.03.2017 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1205 – Märkische Str. /Hatzfelder Str. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des  Bebauungsplans           
1205 – Märkische Str./Hatzfelder Str.  – gefasst: 
 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 1205 – Märkische Str. / Hatzfelder 
Str. – wird auf der Grundlage des § 30 Abs. 3 BauGB einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen.  
 
 
 
 
       

 
 
 
 
Planungsziel:    
 
Sicherung eines Gewerbestandortes und Regelungen zu Nahversorgungsbetrieben in einem 
möglichen Störfallbereich (Vorsorgemaßnahme zum Schutz der Bevölkerung in einer vorhandenen 
Agglomeration) 

Der Stadtbote 
Nr. 6/2017

Seite 
2 von 74



- 2 - 

 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB 
durchgeführt.  Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 
2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 S. 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen 
Informationen  verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 
BauGB wird abgesehen. Das Monitoring nach § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.  
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum von 22.02. bis 24.03.2017 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 22.02. bis 24.03.2017 schriftlich oder mündlich zu den o.g. Zeiten im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen              
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  22.02. bis 24.03.2017 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1206 – Carnaper Str./Hatzfelder Str. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des  Bebauungsplans           
1206 – Carnaper Str./Hatzfelder Str. – gefasst: 
 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 1206 – Carnaper Str. / Hatzfelder 
Str. – wird auf der Grundlage des § 30 Absatz 3 BauGB einschließlich der Begründung gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB beschlossen 
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Planungsziel:    
 
 
Sicherung eines Gewerbestandortes und Steuerung von Nahversorgungsbetrieben 
 
 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB 
durchgeführt. Nach § 13 a Absatz 1 Nr. 2 BauGB war zu überprüfen, ob durch diesen 
Bebauungsplan möglicherweise erheblichen Umweltauswirkungen ausgehen können,  die dann 
nach § 2 Absatz 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des 
Einzelfalls).  Die vorgenommene  Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass von diesem 
Bebauungsplanverfahren voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen ausgehen. Die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. Die Ergebnisse der 
Vorprüfung des Einzelfalls sind in der Begründung zum Bebauungsplan-Entwurf dokumentiert. 
 
     
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet im Zeitraum vom  22.02. bis 24.03.2017 durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der 
Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 
bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 22.02. bis 24.03.2017 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, zu den o. g. Zeiten vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
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werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen              
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 22.02. bis 24.03.2017 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1208 – Berliner Str./Rauer Werth  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des  Bebauungsplans           
1208 – Berliner Str./Rauer Werth – gefasst: 
 
 
1. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 1208 - Berliner Straße / Rauer 

Werth - einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 

2. Die Einstellung des Verfahrens zur 55. FNP-Änderung (VO/0992/11) - welches im Zusammen-
hang stand mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 1069 - wird beschlossen.  

 
       

 
 
 
Planungsziel:    
 
Differenzierung der Bauflächen in Gewerbegebiete und Mischgebiete sowie Steuerung der 
Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB 
durchgeführt.  Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB , von dem Umweltbericht nach § 
2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 S. 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen 
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Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB wird abgesehen. Das Monitoring nach § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
     
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum vom 22.02. bis 24.03.2017 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 22.02. bis 24.03.2017 zu den o. g. Zeiten schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

Der Stadtbote 
Nr. 6/2017

Seite 
11 von 74



- 3 - 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen              

 
 
 
 Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 28.02. bis 31.03.2017 (einschließlich) 
 
 
 
Bebauungsplan 846 - Schwarzbach 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans           
846 –Schwarzbach – gefasst: 
 
 

1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 846 - Schwarzbach - erfasst den 
nördlichen Teil der Straße Schwarzbach zwischen der Hügelstraße im Süden und der 
Weiherstraße im Norden – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 
 

2. Die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 846 – Schwarzbach – 
einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
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Planungsziel:   Steuerung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 S. 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB wird 
abgesehen. Das Monitoring nach § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
     
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum vom 28.02. bis 31.03.2017 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 28.02. bis 31.03.2017 zu den o. g. Zeiten schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 

Der Stadtbote 
Nr. 6/2017

Seite 
14 von 74



- 3 - 

 

                            ------------------------------------ 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen              

 
 
 
Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  22.02. bis 24.03.2017 (einschließlich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan 1207 - Westring 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des  Bebauungsplans           
1207 - Westring – gefasst: 
 
 
1. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen 
der Verwaltung in den Bebauungsplan 1207 – Westring - ein. 
 

2. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 1207 – Westring – einschließlich 
der Begründung wird gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 

3. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung der Bebauungspläne 71  – Höhe 
/ Westring  –  und 72 – Höhe –  wird für die jeweiligen Geltungsbereiche (s. Anlagen 6 und 7) 
gemäß § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. Die Aufhebungsverfahren werden 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
 

4. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes 1106 – Westring / A 46 – vom 23.01.2007 
wird aufgehoben.  
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Planungsziel:    
 
Sicherung von Gewerbeflächen und Steuerung des Einzelhandels. 
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Folgende Umweltinformationen liegen vor: 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Für den Bebauungsplan 1207 – Westring - wurde ein Umweltbericht erstellt. Dieser enthält 
Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden / 
Bodenbelastungen, Wasser, Klima/ Luft, Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit, Kultur- und 
Sachgüter sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Zu einigen Schutzgütern liegen außerdem folgende umweltbezogene Informationen und wesentliche 
umweltbezogene Stellungnahmen vor: 

Schutzgut / sonstige 
Umweltbelange 

Art der Information / Urheber Thematischer Bezug 

Pflanzen und Tiere Stellungnahme Landesbetrieb Wald 
und Holz, Januar 2017  

Hinweis zur Waldeigenschaft 

 

 Stadt Wuppertal, Untere 
Naturschutzbehörde, Dezember 
2016 

Artenschutzprüfung Stufe I, 
Hinweis auf laufende 
Untersuchung: 
Artenschutzprüfung Stufe II 

Boden/ Bodenbelastungen Stadt Wuppertal, Untere 
Bodenschutzbehörde, Dezember 
2016 

Hinweis auf weiteren 
Untersuchungsbedarf: 
Auswertung von 
Baugenehmigungen 

Wasser Stadt Wuppertal, Untere 
Wasserbehörde, Juni 2014 

Keine Gewässer, 
Wasserschutzzonen oder 
Überschwemmungsgebiete im 
Plangebiet vorhanden  

Klima/ Luft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Mensch und Bevölkerung Stadt Wuppertal, Untere 
Immissionsschutzbehörde, 
Dezember 2016 

Vorschlag für textliche 
Festsetzungen zur Gliederung 
des Gewerbegebietes, um die 
Immissionskonflikt zwischen 
gewerblichen und benachbarten 
empfindlichen Nutzungen zu 
vermindern 

 Stadt Wuppertal, Ressort Straßen 
und Verkehr, Januar 2017 

Ermittlung der 
Verkehrslärmimmissionen, die 
auf das Plangebiet einwirken 

Landschaft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Kultur- und Sachgüter Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  
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Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum von 22.02. bis 24.03.2017 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 22.02. bis 24.03.2017 zu den o. g. Zeiten schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan  
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 
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Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
 
 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 
Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  22.02. bis 24.03.2017 
(einschließlich) 
 
Bebauungsplan 71 – Höhe/Westring und Bebauungsplan 72 - Höhe 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung  am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung zur 
Aufhebung der  Bebauungspläne 71 – Höhe/Westring und 72 – Höhe – gefasst: 
 
 
Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung der Bebauungspläne 71  – Höhe/ 
Westring  –  und 72 – Höhe –  wird für die jeweiligen Geltungsbereiche gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Aufhebungsverfahren werden im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 BauGB durchgeführt 
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Planungsziel: 
 
Sicherung von Gewerbeflächen und Steuerung des Einzelhandels 
 
 
 
    ------------------------------------------ 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722),  in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
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Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum vom 22.02. bis 24.03.2017 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) kann/können abweichend 
vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) eingesehen werden. 
  
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 22.02. bis 24.03.2017 zu den oben genannten Zeiten schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss zur Aufhebung der Bebauungspläne 71 – 

Höhe/Westring und 72 - Höhe des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung  mit dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss zur 

Aufhebung der beiden o. g. Bebauungspläne des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft 

und Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt in seiner Sitzung am 09.02.2017 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 
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                     ------------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 
Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  22.02. bis 24.03.2017 
(einschließlich) 
 
113. Änderung des Flächennutzungsplanes - Westring 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung  am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung zur  
113. Änderung des Flächennutzungsplanes – Westring (Parallelverfahren zum Bebauungsplan 
1207 – Westring) – gefasst: 
 
 
Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 113. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den etwa 2 ha großen Änderungsbereich in Wuppertal-Vohwinkel 
zwischen der BAB A 46 im Nordwesten und der Straße Westring im Südosten nördlich der 
Einmündung in die Straße Roggenkamp – wie in der Anlage 1 näher kenntlich gemacht - 
einschließlich der Begründung wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
 

 : 
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Planungsziel:      
 
Umwandlung der brachgefallenen Versorgungsfläche der Wuppertaler Stadtwerke und einer 
Waldfläche am Westring in Gewerbefläche. 
 
 
 
Folgende Umweltinformationen liegen vor: 
 
 

Für die 113. Änderung des Flächennutzungsplanes – Westring - wurde ein Umweltbericht erstellt. 
Dieser enthält Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden / 
Bodenbelastungen, Wasser, Klima/ Luft, Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit, Kultur- und 
Sachgüter sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Zu einigen Schutzgütern liegen außerdem folgende umweltbezogene Informationen und wesentliche 
umweltbezogene Stellungnahmen vor: 

Schutzgut / sonstige 
Umweltbelange 

Art der Information / Urheber Thematischer Bezug 

Pflanzen und Tiere Stellungnahme Landesbetrieb Wald 
und Holz, Januar 2017  

Hinweis zur Waldeigenschaft 

 

 Stadt Wuppertal, Untere 
Naturschutzbehörde, Dezember 
2016 

Artenschutzprüfung Stufe I, 
Hinweis auf laufende 
Untersuchung: 
Artenschutzprüfung Stufe II 

Boden/ Bodenbelastungen Stadt Wuppertal, Untere 
Bodenschutzbehörde, Dezember 
2016 

Hinweis auf weiteren 
Untersuchungsbedarf: 
Auswertung von 
Baugenehmigungen 

Wasser Stadt Wuppertal, Untere 
Wasserbehörde, Juni 2014 

Keine Gewässer, 
Wasserschutzzonen oder 
Überschwemmungsgebiete im 
Plangebiet vorhanden  

Klima/ Luft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Mensch und Bevölkerung Stadt Wuppertal, Ressort Straßen 
und Verkehr, Januar 2017 

Ermittlung der 
Verkehrslärmimmissionen, die 
auf das Plangebiet einwirken 

Landschaft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Kultur- und Sachgüter Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

 
    ------------------------------------------ 
 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722),  in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
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Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum vom 22.02. bis 24.03.2017 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
  
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 22.02. bis 24.03.2017 zu den o. g. Zeiten schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung  mit dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt in seiner Sitzung am 09.02.2017 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 
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                     ------------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1241 - Bahnhof Heubruch (mit 114. Flächennutzungsplanänderung) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 1241 - Bahnhof Heubruch (mit 114. Flächennutzungsplanänderung) - 
gefasst:  
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1241 – Bahnhof Heubruch – erfasst eine 

Fläche südlich von West nach Ost an der August-Mittelsten-Scheidt-Str. und 
Wuppermannstr. vor dem Lebensmittelmarkt Hausnr. 25 südlich der Trasse entlang bis 
zum Viadukt an der Westkotterstr. verlaufend, von dort aus wieder nördlich zurück über 
die Münzstr. bis zum Ende der Goldammerstr. und vor der Fußgängerbrücke auf Höhe 
der Möwenstr. über die Trasse zurück auf die August-Mittelsten-Scheidt-Str., wie in der 
Anlage 01 näher kenntlich gemacht ist. 
 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1241 – Bahnhof Heubruch – wird gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB  beschlossen. 
 

3. Der Siegerentwurf des Preisgerichtes zum Qualifizierungsverfahren vom 18.11.2016 ist in 
der Zielsetzung des Planverfahrens zu berücksichtigen. 
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Planungsziel: 

Revitalisierung einer ehemaligen Güterbahnhofsfläche an der Nordbahntrasse zu 

wohnbaulicher Entwicklung. 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
114. Flächennutzungsplanänderung - Bahnhof Heubruch – 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung zur 114. 
Flächennutzungsplanänderung – Bahnhof Heubruch – gefasst:  
 
1. Die Aufstellung der 114. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Änderungsbereich 

südlich von West nach Ost an der August-Mittelsten-Scheidt-Str. und Wuppermannstr. 
bis vor der Westkotterstr. verlaufend, von dort aus vom Viadukt wieder nördlich über die 
Münzstr. zurück bis zum Ende der Goldammerstr. und auf Höhe der Möwenstr. über die 
Trasse auf die August-Mittelsten-Scheidt-Str. zurück - wie in der Anlage 01 näher 
kenntlich gemacht – wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 
--------------------------------- 
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Planungsziel: 

Entwicklung einer ehemaligen Güterbahnanlage zu wohnbaulicher Nutzung. 

 
Die öffentliche Auslegung der genannten Flächennutzungsplanänderung erfolgt zu einem 
späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 167 / 167 A - In der Beek / In den Birken / Katernberger Schulweg - 
6. Änderung des Bebauungsplanes 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 167 / 167 A - In der Beek / In den Birken / Katernberger Schulweg - 
6. Änderung des Bebauungsplanes – gefasst:  
 
1. Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes 167 / 167 A – In der Beek / In 

den Birken / Katernberger Schulweg – erfasst einen Bereich zwischen südöstlich der 
Straße ‚In den Birken‘, beiderseits der Straße ‚Katernberger Schulweg‘ bis zur Straße 
‚Herberts Katernberg‘ und nordöstlich des ‚August-Jung-Weges‘ - wie in der Anlage 01 
näher kenntlich gemacht.  
 

2. Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes 167 / 167 A – In der Beek / In den 
Birken / Katernberger Schulweg – wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
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Planungsziel: 

Überprüfung und Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 167 / 167 A zur 

planungsrechtlichen Sicherung des Gebietscharakters.  

 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1106 – Westring / A 46 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Aufhebung der 
Aufstellung des Bebauungsplanes 1106 – Westring / A 46 – gefasst:  
 
 
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes 1106 - Westring / A 46 – vom 23.01.2007 
wird aufgehoben. 

------------------------------------------- 
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Geltungsbereich: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche in Wuppertal-Vohwinkel zwischen 

der BAB A 46 im Nordwesten und der Straße Westring im Südosten.  

 

Planungsziel:  

Bereinigung von nicht mehr erforderlichem Planungsrecht. 

 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufhebungsbeschluss für den  Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß 

zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit der Aufhebung des 

Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen              
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 28.02. bis 31.03.2017 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 622 A/1 – Friedrich-Engels-Allee/West (6. Änderung)  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 09.02.2017 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des  Bebauungsplans           
622 A/1 – Friedrich-Engels-Allee/West (6.Änderung) – gefasst: 
 
 
Die öffentliche Auslegung der 6. Änderung des Bebauungsplanes 622 A / 1   – Friedrich-Engels-
Allee/West – einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen 
 

   
    
 
 
 
 
Planungsziel:    
 
Ergänzende Festsetzungen zum Erhalt der städtebaulichen Qualität in der Friedrich-Engels-Allee 
 
 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 6/2017

Seite 
42 von 74



- 2 - 

Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie  von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wurde 
abgesehen. Das Monitoring nach § 4 c BauGB war nicht anzuwenden. 
 
   
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum vom 28.02. bis 31.03.2017 urch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 28.02. bis 31.03.2017 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, zu den o. g. Zeiten vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 

 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
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- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 09.02.2017 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 10.02.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nr. 3432553000
Nr. 3432579526
Nr. 3432579963
Nr. 4010482489
Nr. 3412995049
Nr. 3011858143
Nr. 3413155387 
Nr. 3011052002

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 09.02.2017

STADTSPARKASSE WUPPERTAL
              Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 3011754391
Nr. 3011297565
Nr. 3010751588
Nr. 3448457519
Nr. 3011754391
Nr. 3436323988
Nr. 3441035445
Nr. 3441058751
Nr. 3441073289
Nr. 3011018235
Nr. 3441091596 
Nr. 3420856241
Nr. 3010020323 
Nr. 3422664080
Nr. 3417451097
Nr. 3427792563
Nr. 3011118647
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Wuppertal, den 09.02.2017

STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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